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Umwelt-, Naturschutz 2005

Die niederländische Präsidentschaft prägte: „Sauberes, intelligentes und wettbewerbsstarkes Europa“. 

Sicheres Österreich – gesunde Heimat

Das 6. Umweltaktionsprogramm setzt u.a. auf 

· Klimawandelstrategien, 

· Hemmung des Rückgangs der biologischen Vielfalt

· Auswirkungen der Umwelt auf die Gesundheit

Der Umfang des in Expansion begriffenen Weltmarktes für Umweltgüter und –dienstleistungen wird im Jahr 2003 auf über 500 Mrd. € geschätzt. Die Öko-Industrie hat europaweit über 2 Mio Beschäftigte und wächst mit etwa 5 % pro Jahr weiter. Die Marktchancen für ökoeffiziente Produkte sind vielversprechend. 

So ergibt sich aus aktuellen Berichten: Öko-Industrien haben sich besser entwickelt als der Rest der Wirtschaft. Maßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz steigern die Sicherheit der Energieversorgung, immer mehr Unternehmen und Investoren bemühen sich aktiv um eine gute Umweltleistung. 

Der Dialog mit den neuen Wirtschaftsmächten wie Brasilien, Indien oder China ist wichtig. Lösung globaler Umweltprobleme.

Die extremen Witterungsverhältnisse wie Hitzewelle Sommer 2003 dürften durch die Klimaänderung in Zukunft häufiger auftreten, bis 2050 könnte die Klimaänderung dazu führen, dass 15 % bis 37 % aller Arten vom Aussterben bedroht sind.

Das schnellere Abschmelzen der Gletscher wird sich auf Trinkwasserversorgung und die Reserven für Bewässerung und Erzeugung von Elektrizität in ganz Europa auswirken – vom Schitourismus in den Alpen ganz zu schweigen.

Neue 2004 veröffentlichte Studien zeigen, dass sich die Hälfte der 5.743 bekannten Amphibienarten unseres Planeten (Amphibien sind gute Indikatoren für die biologische Vielfalt) zurückgehen und ein Drittel dieser Arten sogar vom Aussterben bedroht ist, es besteht also die Gefahr eines dramatischen Artenverlustes. Sie lassen ferner erkennen, dass der Erhaltungszustand von etwa 43 % der europäischen Vogelarten besorgniserregend ist. 

Der Aufbau des Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 in der EU15 hat mit der Annahme der Liste von Schutzgebieten in der atlantischen, alpinen und kontinentalen Region wesentliche Fortschritte gemacht. Die ausgewählten Schutzgebiete mit den darin vorkommenden Lebensräumen und –arten mit Erhaltungswert für die EU erstrecken sich auf 17% des Gebietes der EU15. 

Auf der Konferenz von Bergen–op–ZOOM im November 2004 wurden vorrangige Maßnahmen für einen Vogelschutz festgelegt. In den Vorschlägen zur Politik für die Entwicklung des ländlichen Raumes nach 2006 wird Umweltleistung in der Landwirtschaft höhere Priorität eingeräumt. 

Etwa 2 – 8 % der Krankheiten in der EU25 lassen sich auf Umweltfaktoren zurückführen. Die Mitgliedsstaaten investieren bereits in Forschungen und Erhebungen zur Verbesserung der Kenntnisgrundlagen, einschließlich der biologischen Überwachung des Menschen im Hinblick auf Schwermetalle, Dioxine, PCB, Umwelthormone sowie Asthma und Allergien. 

Die Kommission wird im Rahmen der 2005 vorzulegenden Strategien auch Maßnahmen zur Begrenzung der Exposition im Hinblick auf Quecksilber, Pestizide und Luftverschmutzung vorschlagen. 

Noch immer betrifft ein Drittel aller wegen Nichtumsetzung des EU-Rechts anhängigen Rechtssachen in der EU25 Umweltfragen. 

Gegenstand der Umweltpolitik sollte aber die Lebensqualität sein. Sie ist für die Bürger von zentraler Bedeutung. Immer wieder zeigen europaweit die Meinungsumfragen, dass eine große Mehrheit der EU-Bürger es wünscht, dass der Umwelt ein höherer Stellenwert eingeräumt wird, und es erwartet, dass politische Entscheidungen zur Verbesserung der Umweltqualität und –dienstleistungen auf EU-Ebene führen. Eine starke Umweltpolitik hat also für den Bürger hohe Priorität.

Schon § 3 Abs. 1 Z 1 des Raumordnungsgesetzes bestimmt:

· Die Qualität der natürlichen Lebensgrundlagen ist durch sparsame und durch sorgsame Verwendung der natürlichen Ressourcen wie Boden, Wasser und Luft zu erhalten und soweit erforderlich, nachhaltig zu verbessern. 

(2) Hiebei sind folgende Ziele abzuwägen:

 Z 4 Gestaltung und Erhaltung der Landschaft sowie Schutz vor

 Beeinträchtigungen, insbesondere von Gebieten mit charakteristischer

 Kulturlandschaft oder ökologisch bedeutsamen Strukturen. 

